
 Eidgenössisches Departement für 

Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF 

Staatssekretariat für Wirtschaft SECO 

Welthandel 

Freihandelsabkommen / EFTA 

 

 

 

 

 

 

 

  

056.212-00002 \ COO.2101.104.3.3275831  

 

 

 

Information der EFTA vom 10.12.2018: Vollständige Umsetzung des Abkommens durch 

die Philippinen 

 

Die EFTA-Staaten Island, Liechtenstein, Norwegen und die Schweiz haben am 28. April 2016 

in Bern (Schweiz) ein Freihandelsabkommen mit den Philippinen unterzeichnet.  

 

Das Freihandelsabkommen EFTA-Philippinen ist für die Philippinen, Norwegen, Liechtenstein 

und die Schweiz am 1. Juni 2018 in Kraft getreten. Aufgrund noch offener interner Fragen 

waren die Zollbehörden der Philippinen nicht in der Lage, die Zollverpflichtungen aus dem 

Abkommen ab Inkrafttreten des Freihandelsabkommens EFTA-Philippinen umzusetzen. Am 

10. Dezember 2018 bestätigten die Philippinen, dass ihre internen Verfahren abgeschlossen 

sind und das Freihandelsabkommen EFTA-Philippinen seit dem 24. Oktober 2018 vollständig 

umgesetzt wird. 

 

In Bezug auf die rückwirkende Erstattung von Zöllen, die nach dem Inkrafttreten des Freihan-

delsabkommens EFTA-Philippinen am 1. Juni 2018 unrechtmässig erhoben wurden, steht die 

EFTA in engem Kontakt mit den Philippinen. 

 

 

http://www.efta.int/free-trade/free-trade-agreements/philippines  
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